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III .

Königliche Privilegien .

6 .

Privilegium des Waisenhauses ,
wie es 1702 . erneuert und vermehrt , und in der

Folge bey jedem Regierungswechsel
bestätigt worden .

ir Friedrich , von Gottes Gnaden , Kö ,
uig in Preußen , : c . : c . Thun kund und fügen hiermit
zu wissen : Demnach Wir bereits Anno 1698 . auf al «
lerunterthänigstes Vorstellen des Ehrwürdigen und
Hochgelahrtcn , Unsers liebe » Getreuen , Ehr » August
Hermann Franken , ? rofessori5 Ikeol . Ol-äi -
narü auf Unserer Friederichs - Universität zu Halle ,
das von demselben abgelegte Waisenhaus zu Glaucha
an Halle auf gewisse Maße Privilegiret , und sotbaneS
Gott zu Ehren , zu des Landes Besten , und vielen
Armen zum Trost wohl gefassete , nützliche und rühm¬
liche Werk , Anstalten und Verfassungen noch ferner
; n secundiren , zu unterhalten , und nach Möglichkeit
zu verbessern , allergnädigst wohl geneigt gewesen ,
auch nachhero , bey einiger Veranlassung , durch ge¬
wisse Unsere hiezu verordnete Geheimde - und Magde¬
burgische Rcgicrungs - und Land - Räthe gedachtes

K 4 Wai -



^ - « R^ KM

( ' 52 )

Waisenhaus und dessen Anstalten gründlich untersu¬
chen lasse » , und deren abgestattete Relation Unsere
von diesem Werke gefnssete gute Meynung sonderlich
bestärket , und , wie alienthalbeu des großen Gottes
wunderbare Güte und Vorsorge gegen unsere Unter - 5
thauen daraus hervorleuchte , deutlicher zu erkennen
gegeben ; Als seynd Wir allergnädigst bewogen wor -

' den , solches vorige Privilegium in Königlichen Gna¬
den zu ernenren , zu vermehren und zu bestätigen fol¬
gendergestalt und also :

1 . Wollen und verordnen Wir sernerweit hiermit
« nd in Kraft dieses , daß , gleichwie solches Werk von
dem Professor Franken privatim angeleget worden ,
also solches hin künstig unter Unserm hohen Namen ,
Schutz und Autorität geführet , uüd als ein pubiiques
Werk consideriretwerden soll .

2 . Soll das ganz ? Werk ein ^ .nnexum Unseicr
Universität zu Halle , und derselben Jurisdiktion un¬
tergeben seyn , die Direktion aber erwähntem Professor
Franken bey seinen Lebzeiten , und so lange er in Un¬
sern Landen bleibet , ob er gleich an einen andern Ort
von Uns berufen werden möchte , gelassen werden . >

Z . Wie denn auch solchen Falls ihm uach Gukbe -
finden jemanden zu substitniren , der die Subdirection
des Werks führe , frey stehen ; und

4 . Da er nach Gottes heiligem Rathschlnß mit
Tode abgehen möchte , zur Direktion des Werks kein
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anderer genommen , als den er selber bey Lebzeiten
darzu benennet und im Testament eingesetzet , dabene -
bei , aber die Curatel einigen gewissenhaften, geschickten
und verständigenMannern , und zwar denen , welche
er ebenfalls darzu benennet haben wird , aufgetragen
und anvertrauet werden soll , welche dahin zu sehen
haben , damit das ganze Werk , so wie es angefan¬
gen , gewissenhaft fortgesetzet , und es in eben solcher
Ordnung mit denen Luccossorilzus gehalten werde .

5 . Weilen auch das Waisenhaus größten Theils
aus der GlauchaischenKirche Boden lieget , und dar¬
innen angefangen worden , so soll selbiges zu sothaner
Kirche referiret werden ; und gleichwie Wir

6 . BaldAnfangs zum BehufdesWaiftnhauses eine
Collecte durch alle Unsere Provinzen und Lande oKia -
tim zu sammlen allcrgnadigst gewilliget , anch zum
Bau des Waisenhauses verschiedene Materialien rei¬
chen lassen , mithin

7 . Das Waisenhans Privilegiret , daß es einen
Buchladen , Druckercy und Buchbinder , wie auch eine
öffcittlicheApothekc halten mag ; Also confirmiren und
bestätigen Wir hiermit und Kraft dieses solches noch¬
mals allcrgnadigst , jedoch also , daß die in sothaner
Druckerei) zu druckende Sachen in allen Stücken der
gewöhnlichen Censur unterworfen seyn , und die Apo -
thekcrwaaren der Accise und übrige » 0neril >u8 gleich
andern unterworfen seyn sollen . Ueberdies privilegi -
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ren und begnadigen Wir auch das Waisenhaus aufs
Neue dergestalt und also , daß es

8 . Manufacturen von allerhand Art , worüber
tioch zur Zeit niemand anders privarivs von Uns >

Privilegiret ist , anlegen , und in Unsern Landen ver- ^
treiben mag ; So erneuern und bestätigen Wir auch

9 . Was in den ersten krivile ^ üz von der cle-
eima pzrre der Strafgefalle enthalten ist , und zwar,
weilen das Waisenhaus sich deS jahrlichen Thalers
von den Kirchen freywillig begeben , so wollen Wir
die clecimam partein von allen Unsern Strafgefällcn ,
so sich über 500 Thaler nicht belanfen , und sowohl
von Unsern fiscalischen Bedienten , als auch Unsti »
Beamten eingebracht werden , auS dem HerzogtlM
Magdeburg und Fürstcnthmn Halberstadt und inco »
porirtcn , dem Waiscnhauseals eine immerwährende
Fmidation hiermit und Kraft dieses aufs neue aller - ^
gnädigst geschenketund zugewendet haben , und zwar
dergestalt , daß , so bald dieselbe einkommen , die
Decima davon abgezogen , und entweder dem Wai¬
senhaus- fordersamst eingesendet , oder aber » part
Heleget und demselben alle Quartal abgefolget , auch , ,
im Fall Wir jemanden an die Strafgefalle oder an
gewisse Posten derselben Assignation ertheilen möchten ,
solches nur von den neun übrigen Theilen solcher
Strafgelder verstanden werden soll . GleichcrgeM
erneuern und bestätigen Wir auch

10 . Daß
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ic>. Daß das Waisenhaus von demjenigen ,
welches denen Waisenkindern , in währender Zeit sie
im Waisenhause sind , aus ihrer Freundschaft au Erb ,
schaftcn zustirbt , den ulum iruÄum haben soll , so
lange als die Kinder darinnen sind : Wenn sie aber,
ausgehen , sollen sie solches mitnehmen , oder wenn
sie inzwischen noch nicht verständig genug , die Zinsen
von dem Capital für sie aufgehoben werden . Dafecn
aber

ir . Solche Waisen , die im Waisenbause auf-
erzogen sind , dernialeinö ohne Kinder sterben , soll das
Waisenhausalsdann tertiam psrtem ihrer Verlas«
senschast zu ererben haben . Hiernächst ist auch

12 . Unsere bestandige und allergnädigste Willens -
nieynung , daß das Waisenhaus gewisse Freyheiten
genießen soll ; Und gleichwie Wir denn demselben die
Accise - Freyheit schon zuvor allergna.digst conseriret
haben , also confimnren und bestätigen Wir solche
hiermit und Kraft dieses nochmals , und zwar derge¬
stalt , daß alles dasjenige , was zu Speis - und Klei¬
dung , auch übriger Unterhaltung der Waisenkinder
und derer im Waisenhaus- speisenden armen Studen¬
ten nöthig ist , wie nicht weniger die Wolle , Flachs
und übrige Sachen , so zur Manufaclur gebraucht
werden , inglcichen das Schreibpapier , so in der
Druckerey zum Drucken gebrauchet wird , acciscsrey
passiret wexden soll ; So wollen Wir auch demselben

nicht
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nicht allein gleichmaßige Freyheit bey dem Geleit und
Zoll in gedachten Stücken hiermit und in Kraft diese »
zugeleget , sondern auch

iz . Die Bedienten des Waisenhauses und allt
^

übrige zu desselben Anstalten gehörige Personen , die
wirklich in dem Waisenhause wohnen , oder doch ihren
ganzen Unterhalt von dem Waisenhaus? haben , vo»
Drdinair - und Extraordinair - Steuern , Kopfgeld,
Einauartirungen , Wachten und dergleichen , inglei«
chen die Häuser , Aecker , Gärten , Wiesen und wnt
sonsten von lmmodililzus denen Armen zustandig,
von allen Qneridus personslibus gleich andern
xüs corporlkus befreyek haben , dergestalt , daß sob
che nuUv nomino hinkünstig damit beschweret wer«
den sollen ; Was aber die Oners realia anbelanget,
so müssen zwar diejenigen , so bereits auf den Gütern
haften , davon ferner abgetragen werden , es sey denn,
daß Wir nebst der Landschaft , Gott zu Ehre » , selb !,
ge übertragen wollen . Was aber neu erbauet und
angerichtet wird , und vorhin nicht 5ub onere gewe »
sen , solches soll nicht weniger von realibug als per - >
fmiÄlldus onerikus frey seyn und bleiben . Diesen
Freyheiten haben Wir auch beygefüget und verordnet,
bestätigen und verordnen anch hiermit fcrnerweit , daß

14 . Die Waisenhauskinder ohne Prodncirung
eines Geburtöbriefes in die Handwerke aufgenommen ,

und
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und an dessen Statt ein ^ trelrztum vom viröÄors
des Waisenhauses güllig geachtet :

i ; . Item dieselbe ohne Erlegung der Kosten in
die Handwerke aufgenommen , und was sonsten bey
Aufbietung und Loösprechung der Jungen gegeben
wird , ihnen erlassen ;

16 . Ferner die Waisen und andere , so im Ar¬
men - und Krankenhause sterben , bey Begräbnissen
alles , sowohl Glocken , Singen , Kirchhof , als was
fvnstcn ordentlich zu entrichten seyn möchte , frey ha «
ben sollen , masscn sie nicht anders als ganz Arme
consideriret werden können .

17 . Weiter haben wir auch das Waisenhaus
tnit einigen Gerechligkeitenbegnadiget , confirmiren
auch demselben solche Gnade hiermit und in Kraft die¬
ses , namentlich , daß es befugt seyn soll , nachfol¬
gende Handwerker , als einen Schneider , einen
Schuster , einen Schmidt , einen Tischcr , einen Bött¬
cher und einen Strumpsmacher zu setze » uud anzu ,
nehmen , und zwar also und dergestalt , daß , wann
dieselben zu Gewinnung des Meisterrechts fünfThaler
gegeben , sie alsdenn ohne Verfertigung eines Mei¬
sterstückes oder Leistung anderer mehrerer pr -eKsn -
äorum zu Mitmeistern angenommen werden , ihnen
auch ferner in Haltung der Gesellen uud Lchrung der
Jungen , auch sonst überall Handwerks - Recht und
Gewohnheit wiederfahren und gegönnel werden soll .

iL . In .
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l8 - Insonderheit aber haben Wir die Back - und
Brau - Gerechtigkeit dem Waisenhause ällergnadigst
concedirct und verstattet , so viel nemlich als zu so»
thcmem Waisenhause , wie auch zu den Armen - und
Krankenhäusernvonnölhen ist .

19 . Es soll auch das Waisenhaus lalvo jure
rerraÄus , welchem selbiger zustehet , allezeit den
Vorkauf haben , wenn von Langgütern , Aeckern ,
Wiesen und Garten etwas , so ihnen anstandig , und
bequem gelegen , zu verkaufen vorfallet , jedoch kam
es sich nicht einbrechen , dasjenige zu geben , waS
andere bieten .

20 . Wenn Ttipsnäia in vorerwähnten beyde »
Herzog - und Furstemhümernzu vergeben sind , wollen
Wir diejenigen , so im Waisenhause zum Studiren
erzogen , andern Comvetenten cereris purikus vor »
ziehen lassen . Und

21 . Nachdem Wir mit höchstem Mißfallen er¬
fahren , daß die Wirclie und Schenken , so vm und
bey dem Waisenhause wohnen / kein Bedenken trage »,
Spielleule , Tänze , Tumuituireu und greuliches Ge «
schrey ihren Gästen zu gestalten , wodurch die Jugend >
in dem Waisenhause nicht allein sehr geärgert , sondern
auch sogar im Singen , Beten » ud Lernen gestbret
und irre gemacht wird ; So verordnen und befehlen
Wir hiermit und in Kraft dieses , daß nahe beyde »'
Waisenhaus« keine Schenke aufs neue angeleget / und

daß
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daß in denen SchenkhZusern , welche schon um die
Eegcnd sind , alles ärgerliche Wesen , Geschrey und
Tumultuiren mit Nachdruck abgestellet werden soll , so
wohl an Werkeltagen , als Sonn . und Festtagen .

22 . Und wie schließlich Unser allergnadigster-
Wille ist , daß hierüber steif, fest und unverbrüchlich ge¬
halten , und dieser Unserer Verordnung und Privileg !»
in allen Puncten nachgelebet werden solle ; Also ge -
smncn Wir an Unsere Stadthalter , gebieten und befeh¬
len auch Unsern Magdeburgischen und Halberstädtischen
Regierungen' und Amts - Kammern , Universität zu Hal¬
le , Amts - Hauptleuten uud Beamten , Steuer , Zoll- und
Accise - Bedienten , und andern Unsern Befehlshabern,
desgleichendenen Magistraten und Gerichten selbiger
Ärten̂ sich darnach allcrgehorsamst zu achten , und diese
Unsere allergnädigsteWillensmeynung zum Effect zu
befördern , auch das Waisenhaus weder selbst noch
von andern in keinerlcy Wege dawider beschweren
« och beeinträchtigen zu lassen .

Urkundlich unter Unser eigenhändiger Subskri¬
ption und anhangendemKöniglichen Lehns « Jnsiegel,
gegeben Cölln an der Spree , den Neunzehnten
Lepremdris , nach Christi Unsers lieben HErrn und
Seligmachers Geburt , im EintausendSiebenhundert
und Andern Jahre .

Friedrich .
(> . 5 .) P . F . v , Fuchs .
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